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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine
Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im
Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig
für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet in diesem Bereich
endgültig (Art. 105 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG, SR 142.31]; Art. 83 Bst. d
Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Das Bundesverwaltungsgericht hat am 1. Januar 2007 die Beurteilung der bei der ARK
hängigen Rechtsmittel übernommen. Das neue Verfahrensrecht ist anwendbar (vgl. Art. 53
Abs. 2 VGG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat vor der
Vorinstanz am Verfahren teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung berührt und
hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Der
Beschwerdeführer ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 6 AsylG
i.V.m. Art. 48 Abs. 1 und 52 VwVG, Art. 108 Abs. 1 AsylG). Auf die Beschwerde ist
einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3
Nachdem der Migrationsdienst des Kantons Bern dem Beschwerdeführer am 17. Oktober
2002 eine Jahresaufenthaltsbewilligung erteilt hat, ist die Beschwerde betreffend
Anordnung der Wegweisung und deren Vollzug (Dispositivziffern 3 bis 5 der
angefochtenen Verfügung vom 8. Juni 2001) gegenstandslos geworden und als solche
abzuschreiben (Art. 32 Bst. a der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über



Verfahrensfragen, AsylV 1, SR 142.311). Verfahrensgegenstand bilden demzufolge
vorliegend nur noch die Dispositivziffern 1 (Verneinung der Flüchtlingseigenschaft) und 2
(Verweigerung des Asyls) der angefochtenen Verfügung.

E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Als
Flüchtling wird eine ausländische Person anerkannt, wenn sie in ihrem Heimatstaat oder im
Land, in dem sie zuletzt wohnte, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen
ernsthaften Nachteilen ausgesetzt ist oder begründete Furcht hat, solchen Nachteilen
ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung von Leib,
Leben oder Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck
bewirken (Art. 3 AsylG).

E. 4.2
Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die
Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter
Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in
absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund
bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive durch Organe des
Heimat- oder Herkunftsstaates zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden
drohen. Seit gut einem Jahr hat die Schweiz im Übrigen den Wechsel von der
Zurechenbarkeits- zur Schutztheorie vollzogen, was bedeutet, dass auch eine Verfolgung
aus den oben genannten Gründen seitens privater Dritter flüchtlingsrechtlich relevant sein
kann (vgl. die vom Bundesverwaltungsgericht fortgeführte Rechtsprechung der ARK in
Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK]
2006 Nr. 18).

E. 5.1
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Sie ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 5.2
Grundsätzlich sind Vorbringen dann glaubhaft, wenn sie genügend substanziiert, in sich
schlüssig und plausibel sind; sie dürfen sich nicht in vagen Schilderungen erschöpfen, in
wesentlichen Punkten nicht widersprüchlich sein oder der inneren Logik entbehren und
auch nicht den Tatsachen oder der allgemeinen Erfahrung widersprechen. Darüber hinaus
muss die asylsuchende Person persönlich glaubwürdig erscheinen, was insbesondere dann
nicht der Fall ist, wenn sie ihre Vorbringen auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel
abstützt, aber auch dann, wenn sie wichtige Tatsachen unterdrückt oder bewusst falsch
darstellt, im Laufe des Verfahrens Vorbringen auswechselt oder unbegründet nachschiebt,
mangelndes Interesse am Verfahren zeigt oder die nötige Mitwirkung verweigert.
Glaubhaftmachung bedeutet ferner - im Gegensatz zum strikten Beweis - ein reduziertes
Beweismass und lässt durchaus Raum für gewisse Einwände und Zweifel an den
Vorbringen des Gesuchstellers. Eine Behauptung gilt bereits als glaubhaft gemacht, wenn



der Richter von ihrer Wahrheit nicht völlig überzeugt ist, sie aber überwiegend für wahr
hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Für die Glaubhaftmachung reicht es
demgegenüber nicht aus, wenn der Inhalt der Vorbringen zwar möglich ist, aber in
Würdigung der gesamten Aspekte wesentliche und überwiegende Umstände gegen die
vorgebrachte Sachverhaltsdarstellung sprechen. Entscheidend ist im Sinne einer
Gesamtwürdigung, ob die Gründe, die für die Richtigkeit der Sachverhaltsdarstellung
sprechen, überwiegen oder nicht; dabei ist auf eine objektivierte Sichtweise abzustellen
(vgl. die weiterhin geltende Rechtsprechung der ARK in EMARK 2005 Nr. 21 E. 6.1 mit
weiteren Hinweisen).

E. 6.1
Der Beschwerdeführer macht im Wesentlichen geltend, er werde seitens der tunesischen
Behörden an Stelle seines Bruders, welcher Verbindungen zur Ennahda gehabt und im
Jahre 1991 das Land verlassen habe, gesucht. Er sei öfters inhaftiert und dabei auch
geschlagen worden. Zuletzt habe man ihm insbesondere gedroht, er würde an Stelle seines
Bruders für sieben Jahre in Haft genommen.

E. 6.2
Aus den beigezogenen Akten des Asylverfahrens des Bruders des Beschwerdeführers,
C._______ (N_______) geht hervor, dass dieser Tunesien im Oktober 1991 verlassen und
nach Aufenthalten in Syrien und Libyen am 28. Dezember 1998 am Flughafen
Zürich-Kloten um Asyl nachgesucht hat. Sein Gesuch hatte er in der Tat mit Verbindungen
zur Ennahda begründet. Mit Verfügung vom 16. November 1999 gewährte ihm das BFF
Asyl. Allerdings kommt das Bundesverwaltungsgericht mit dem Bundesamt zum Schluss,
dass es dem Beschwerdeführer nicht gelingt, aus diesen Umständen eine ihn selbst
betreffende Gefährdung abzuleiten und glaubhaft zu machen. Er widerspricht sich
bezüglich der angeblich persönlich erlittenen Nachteile in krasser Weise. So geht etwa aus
seinen Angaben anlässlich der summarischen Befragung hervor, dass er bereits kurz nach
der Ausreise seines Bruders im Jahre 1991 festgenommen worden sei (Frage: "Wann genau
wurden Sie von der Polizei erstmals festgenommen?" Antwort: "Mein Bruder hat 1991
Tunis verlassen. 1-2 Monate später wurde ich erstmals verhaftet", A2/S. 4). Demgegenüber
gibt er an der späteren Anhörung zu Protokoll, vor 1998 keine Probleme mit den Behörden
gehabt zu haben, wenn diese auch schon öfters wegen des Bruders zu Hause
vorbeigekommen seien. Persönliche Probleme habe er seit Ende 1998 gehabt, nachdem die
Behörden seinen Pass beschlagnahmt hätten (A14/S. 6). Bereits im Rahmen der kantonalen
Anhörung sprach die Hilfswerksvertretung den Widerspruch an, wobei der
Beschwerdeführer dabei blieb, dass die Verhaftungen erst nach Ende 1998 begonnen hätten
und präzisierend beifügte, "... erst als mein Bruder in der Schweiz war" (A14/S. 12).
Weitere Unstimmigkeiten liessen sich anfügen; um Wiederholungen zu vermeiden, kann
aber dazu auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung
verwiesen werden. Ebenfalls geht das Gericht mit der Vorinstanz darin einig, dass nicht
nachvollziehbar ist, weshalb der Beschwerdeführer nicht längst zuvor das Land verliess,
wenn er tatsächlich in der von ihm angegebenen Häufigkeit Übergriffen der tunesischen
Sicherheitsbehörden ausgesetzt gewesen war. Vielmehr will er bis zu seiner Ausreise zu
Hause gelebt haben, und dies noch während gut zweier Jahre, nachdem man ihm zum ersten
Mal gedroht habe, er werde an der Stelle seines Bruders in Haft genommen (A14/S. 7).
Dem Beschwerdeführer gelingt es auch auf Beschwerdestufe nicht, die Unstimmigkeiten zu
bereinigen. Während er zu den Widersprüchen nichts vorbringt, bildet der Umstand, dass er



als einziger Mann im Haushalt für die Familie habe sorgen müssen, keine plausible
Erklärung für den Umstand, dass er trotz angeblicher Gefährdung so lange Zeit dort
verblieben ist. Bestätigt wird schliesslich die vorgenommene Gewichtung hinsichtlich
seiner Glaubwürdigkeit durch die beigezogenen Akten aus dem Asylverfahren seines
Bruders. Dieser hatte anlässlich seiner summarischen Befragung am 12. Januar 1999
angegeben, er habe einen Bruder, welcher in Italien lebe und arbeite. An der kantonalen
Anhörung vom 5. März 1999 führte er aus, sein Bruder A._______, geboren 1973, halte
sich seit sieben oder acht Monaten in Italien auf. Er habe dort um eine
Aufenthaltsbewilligung nachgesucht und zwar nicht als Flüchtling; er habe im Unterschied
zu ihm keine Schwierigkeiten (N_______, A11/S 2, A15/S. 3).

E. 6.3
Auf weitere Ausführungen in der Beschwerde und in der Stellungnahme zur
Vernehmlassung einzugehen erübrigt sich, weil sie am Ergebnis nichts zu ändern
vermögen. Auch die auf Beschwerdestufe eingereichten Dokumente vermögen nichts zu
Gunsten des Beschwerdeführers zu bewirken und es kann ergänzend auf die zutreffenden
Ausführungen der Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 18. September 2001 verwiesen
werden. Was die am 8. Oktober 2001 zu den Akten gereichten Schreiben der Geschwister
anbelangt, welche sich darin zur Situation des Beschwerdeführers äussern sollen, so sind
diese als Unterstützungsschreiben ohne wesentlichen Beweiswert zu qualifizieren, zumal es
dem Beschwerdeführer offenbar überflüssig erschien, sie in eine schweizerische
Amtssprache übersetzen zu lassen. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es dem
Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrelevante Verfolgung im Sinne von Art. 3
AsylG darzutun. Die Vorinstanz hat demzufolge die Anerkennung der
Flüchtlingseigenschaft und die Gewährung von Asyl zu Recht verweigert.

E. 6.4
Zusammenfassend kann festgehalten, dass der Beschwerdeführer nicht vermag, die geltend
gemachten Ereignisse glaubhaft darzutun. Auch ist keine begründete Furcht vor künftiger
Verfolgung anzunehmen. Er selbst hatte angegeben, nie politisch tätig gewesen zu sein.
Weder aus dem Umstand alleine, dass sein Bruder in Tunesien gesucht worden ist, noch
dass dieser in der Schweiz Asyl erhalten hat, ist eine solche Furcht abzuleiten. Insgesamt
besteht kein konkreter Anlass zur Annahme, dass er nach einer allfälligen Wiedereinreise in
Tunesien mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit ernsthaften Nachteilen im
Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt wäre.

E. 7
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und
angemessen ist (Art. 106 AsylG). Die Beschwerde ist demzufolge bezüglich der
Feststellung der Flüchtlingseigenschaft und der Gewährung von Asyl abzuweisen.

E. 8
Nachdem die Beschwerde betreffend Feststellung der Flüchtlingseigenschaft und
Gewährung von Asyl abgewiesen und betreffend Wegweisung und Wegweisungsvollzug
als gegenstandslos abgeschrieben wird, ist über die Kosten und allfällige Entschädigungen
zu befinden.

E. 8.1



Die Verfahrenskosten sind grundsätzlich der unterliegenden Partei aufzuerlegen (Art. 63
Abs. 1 und 5 VwVG). Wird eine Beschwerde - oder ein Teil davon - gegenstandslos,
werden die Kosten auf Grund der Sachlage vor Eintritt der Gegenstandslosigkeit verlegt
(Art. 5 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor
dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

E. 8.1.1
Vorliegend sind die Verfahrenskosten betreffend die Feststellung der
Flüchtlingseigenschaft und die Gewährung von Asyl (Dispositivziffern 1 und 2) im Betrag
von Fr. 300.-- (Art. 1 - 3 VGKE) wegen Unterliegens grundsätzlich dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen.

E. 8.1.2
Betreffend die Anordnung der Wegweisung und deren Vollzugs (Dispositivziffern 3 - 5)
sind die Kosten nach den Verfahrensaussichten vor Eintritt der Gegenstandslosigkeit (hier
vor der Sachverhaltsänderung der Verheiratung mit einer Schweizerbürgerin und der
anschliessenden Erteilung der Aufenthaltsbewilligung) zu verlegen. Nach einer
summarischen Prüfung gelangt das Gericht zum Schluss, dass die Beschwerde auch
diesbezüglich voraussichtlich hätte abgewiesen werden müssen. So ist nicht ersichtlich,
inwiefern der Beschwerdeführer ohne Heirat einen Tatbestand nach Art. 32 Asylverordnung
1 über Verfahrensfragen (AsylV 1, SR 142.311) in Verbindung mit Art. 44 Abs. 1 AsylG
erfüllt hätte. Nachdem festgestellt wurde, dass er die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt,
wäre das flüchtlingsrechtliche Gebot des "Non-Refoulement" nicht zur Anwendung
gelangt. Weder aus dem Umstand, dass sein Bruder allenfalls in Tunesien gesucht wurde
oder wird und in der Schweiz Asyl erhalten hat, noch aus der allgemeinen
Menschenrechtssituation in Tunesien dürfte mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit abzuleiten
gewesen sein, dass der Beschwerdeführer für den Fall einer Ausschaffung in den
Heimatstaat dort dem Risiko einer menschenrechtswidrigen Behandlung ausgesetzt
gewesen wäre. Schliesslich ist nicht erkennbar, inwiefern ein Vollzug der Wegweisung für
den Beschwerdeführer eine konkrete Gefährdung dargestellt hätte, da in Tunesien keine
Situation allgemeiner Gewalt herrscht, er gesund ist, dort über ein dichtes soziales Netz
sowie über eine gute Ausbildung verfügt und im Heimatland stets erwerbstätig war.
Technische Hindernisse, die einem Wegweisungsvollzug entgegengestanden hätten, sind
nicht erkennbar. Die Verfahrenkosten betreffend diesen Teil des Beschwerdeverfahrens im
Betrag von ebenfalls Fr. 300.-- wären demzufolge ebenfalls grundsätzlich dem
Beschwerdeführer aufzuerlegen.

E. 8.1.3
Mit Zwischenverfügung vom 9. Juli 2001 wurde die Behandlung des Gesuches um
Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG auf einen
späteren Zeitpunkt verwiesen und ist nun zu behandeln. Es erscheint als wenig
wahrscheinlich, dass der Beschwerdeführer auch nach seiner Verheiratung mit einer heute
35-jährigen Schweizerin weiterhin mittellos - im Hinblick auf die Übernahme eines
geringen Kostenbetrages - ist. Mit der Zwischenverfügung vom 22. Oktober 2002 wurde
dem Beschwerdeführer mit der Inaussichtstellung kostenloser Verfahrenserledigung im Fall
eines Rückzugs e contrario zu verstehen gegeben, dass er andernfalls kostenpflichtig
werden dürfte. Im Fall weiterhin bestehender Bedürftigkeit trotz veränderter Verhältnisse
hätte es ihm oblegen, sie aktuell zu belegen. Das Gesuch ist deshalb abzuweisen und die



Verfahrenskosten von Fr. 600.-- sind dem Beschwerdeführer zu auferlegen (Art. 16 Abs. 1
Bst. a VGG i.V.m. Art. 2 und 3 VGKE, Art. 63 Abs. 1 VwVG).

E. 8.2
Eine Parteientschädigung ist nach dem Gesagten nicht auszurichten (vgl. Art. 64 VwVG,
Art. 5, 7 und 15 VGKE). (Dispositiv nächste Seite)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


